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Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand im Zeitraum von 2018 bis 2025 an 
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum berufsbe-
gleitend während meiner Tätigkeit als Rechtsanwältin im Bereich des Wirt-
schaftsstrafrechts. 
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schen Sanktionierung, Individualgerechtigkeit und Resozialisierung, sondern 
auch persönliche Eindrücke aus der Praxis. Wertvolle Denkanstöße für die 
Inhalte der vorliegenden Arbeit haben mir dabei aber nicht nur meine Tätig-
keit als Strafverteidigerin, sondern auch meine ehrenamtliche Tätigkeit als 
von der Rechtsanwaltschaft zur Mitwirkung in Gnadensachen benannte 
Rechtsanwältin im Landgerichtsbezirk Düsseldorf gegeben. Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur wurden in der vorliegenden Arbeit grundsätz-
lich bis einschließlich April 2024 berücksichtigt.

Bedanken möchte ich mich bei all denjenigen Personen, ohne die die hie-
sige Dissertation nicht und erst recht nicht in ihrer vorliegenden Gestalt mög-
lich gewesen wäre: 

Mein erster Dank gilt meiner Doktormutter, RiOLG Prof. Dr. Ingke 
Goeckenjan, für ihre fachkundige Begleitung und ihre stets wertvollen An
regungen während des gesamten Entstehungszeitraums. 

Ebenso danke ich meinen Kanzlei- und Verteidigungs-Kolleg:innen von 
Herzen für den stets konstruktiven inhaltlichen Austausch und den Bericht 
über Praxiserfahrungen sowie die damit einhergehenden hilfreichen Diskussi-
onen und Argumente, die ich in die hiesigen Ausführungen einfließen lassen 
konnte. 

Mein herzlichster und immerwährender Dank gilt darüber hinaus und ins-
besondere meiner Familie und erweiterten Familie sowie meinen Freund:innen, 
nicht nur für alle hilfreichen Gespräche und Eure stets unermüdliche Unter-
stützung, sondern insbesondere auch für Eure Geduld, Euer Verständnis und 
Eure Motivation – zu jeder Zeit und in jeder Lage. Dies werde ich Euch nie 
vergessen.

Düsseldorf, im August 2025� Anna Lena Glander
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A. Einleitung

Die Existenz des Gnadenrechts und die Möglichkeit von Begnadigungen in 
Deutschland sind zwar grundsätzlich bekannt, jedoch sind detaillierte Infor-
mationen über die konkrete Ausgestaltung und praktische Bedeutung des 
Gnadenrechts weitaus weniger verbreitet. Während öffentlichkeitswirksame 
Begnadigungsfälle gelegentlich mediale Aufmerksamkeit erlangen und kurz-
fristig für kontroverse Diskussionen sorgen, bleibt das Wissen um die recht
lichen Grundlagen, das Gnadenverfahren und die tatsächliche Anwendung des 
Gnadenrechts in der Bevölkerung und selbst unter vielen Rechtsanwendern1 
begrenzt. Das Gnadenrecht wird vielmehr häufig als althergebrachtes und 
veraltetes Instrument wahrgenommen, das in der Praxis nur in sehr seltenen 
und bestimmten Ausnahmefällen zur Anwendung kommt. Dabei wird jedoch 
oftmals übersehen, dass das Gnadenrecht nicht nur ein Relikt vergangener 
Zeiten ist, sondern auch heute noch eine relevante und vielschichtige Rolle in 
Zusammenhang mit dem gesamten deutschen Sanktionenrecht spielt.

Grundsätzlich lässt das deutsche Rechtssystem unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Sanktionsanspruch des Staates entstehen, der durch Strafverfol-
gung und Strafvollstreckung durchgesetzt wird. Die besondere Rolle des 
Gnadenrechts liegt darin, dass der Staat mithilfe des Gnadenrechts auf die 
Durchsetzung eines solchen Sanktionsanspruchs ganz oder teilweise verzich-
ten und die Rechtsfolgen einer Sanktion umwandeln, mildern oder aufheben 
kann. In Anbetracht dessen wird das Gnadenrecht auch als Pendant oder Ge-
genstück zur Strafe verstanden. 

Gesetzliche – bundesweite – Regelungen zum Gnadenrecht existieren kaum, 
es wurde durch den Bundesgesetzgeber aufgrund seiner historischen Entste-
hung stets vorausgesetzt. Dabei spielt das Gnadenrecht – entgegen dem weit 
verbreiteten Verständnis – nicht nur auf Bundesebene eine wichtige Rolle. Für 
die Praxis aufgrund ihrer Häufigkeit viel relevanter sind die auf Ebene der 
Bundesländer durchgeführten Gnadenverfahren. In einigen Bundesländern 
werden teilweise durchschnittlich mehr als tausend Gnadenentscheidungen pro 
Jahr getroffen, während es auf Bundesebene durchschnittlich zwei Gnadenent-
scheidungen jährlich sind.2 Vor diesem Hintergrund sehen die Bundesländer 

1  Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwen-
det. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern 
nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

2  Vgl. hierzu im Einzelnen unter F.I.
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diverse Regelungen zum Gnadenrecht vor. Von einer Einheitlichkeit der dem 
Gnadenverfahren zugrundeliegenden Vorschriften oder einer bundesweit ein-
heitlichen Anwendung kann indes – trotz jahrzehntelanger praktischer Umset-
zung – bei weitem nicht die Rede sein. Auch aufgrund dieser bundesweit un-
gleichen Regelungen und Gnadenausübung werden bis heute die Existenz und 
der Zweck des Gnadenrechts immer wieder in Zweifel gezogen. Insbesondere 
auch bei öffentlichkeitswirksamen Begnadigungsfällen, wie beispielsweise in 
Zusammenhang mit dem Gnadengesuch von Christian Klar, wird zudem die 
Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht hinterfragt.3 In Zusammenhang mit 
solchen Gnadenfällen ist kaum eine Gnadenentscheidung zu finden, die von 
allen Kritikern als „gerecht“ empfunden wird. 

Bereits im Jahr 1986 erklärte der ehemalige deutsche Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker in Bezug auf das Gnadenrecht in Deutschland:

„Er [Der verantwortliche Jurist] sollte am besten wissen, dass das ganze Leben von 
Recht betroffen ist, aber auch, dass es andere Werte und Quellen gibt, von denen der 
Mensch lebt.
Ein Ausdruck dieser Erkenntnis ist die Gnade. Gemeint ist nicht die göttliche Gna-
de, die mit Liebe vergilt, anstatt nach Gerechtigkeit zu messen, freilich auch nicht – 
obwohl wir vom Gnadenrecht sprechen – die allgemeinverbindliche Gnadenricht
linie. Eine Tendenz zu ihrer Verrechtlichung ist leider da. Es ist schwerer gewor-
den – und um so dringlicher – , ihre Aufgabe heute verständlich zu machen.
Der Volksmund sagt noch immer: Gnade vor Recht. Man müsste heute eher sagen: 
Gnade nach dem Recht. Sie kann zum Zuge kommen, wenn der Rechtsstaatlichkeit 
Genüge getan ist. Der Gnadenerweis ist kein Widerruf des Urteils, keine Rehabili-
tierung. Sie greift ein, wenn es die Person des Täters erlaubt und die Entwicklung 
seiner Lebensumstände nahelegen. Das Recht ist ein wichtiger, aber gewiss nicht 
der einzige Maßstab für sie.
Sie bleibt, um noch einmal Radbruch zu zitieren, ‚das gesetzlose Wunder innerhalb 
der juristischen Gesetzeswelt‘. Je enger das Netz unserer Gesetze wird, desto mehr 
sollten wir uns ihrer entsinnen, nicht nur weil wir allzumal Sünder sind. Verurteilte 
und Urteilende – die ganze Rechtsordnung bleibt darauf angewiesen, dass eine Gna-
de erfahrbar bleibt, die das Recht achtet, ihm aber nicht unterworfen ist.“4

3  Vgl. exemplarisch zu dem Gnadenfall Klars beispielsweise Pflieger, ZRP 2008, 
84 ff.; außerdem Maroldt, Zeichen der Zeit, in: Der Tagesspiegel v. 08. Mai 2007, ab-
rufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/zeichen-der-zeit/843744.html (zuletzt 
abgerufen am 06. Mai 2025); Geuther, Der Präsident und die RAF, in: Deutschland-
funk, 08. Mai 2007, abrufbar unter: https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-
und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774 (zuletzt abgerufen am 06. Mai 2025); 
Onkelbach, Zur Debatte um Klars Freilassung  – Gnade für die Gnadenlosen?, in: 
Westdeutsche Zeitung, news aktuell, 26. April 2007, abrufbar unter: https://www.
presseportal.de/pm/amp/55903/977035 (zuletzt abgerufen am 06. Mai 2025).

4  von Weizsäcker, Ansprache bei der Eröffnung des 56. Deutschen Juristentages am 
09. September 1986, abrufbar unter: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/

https://www.tagesspiegel.de/politik/zeichen-der-zeit/843744.html
https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774
https://www.deutschlandfunk.de/der-praesident-und-die-raf.724.de.html?dram:article_id=98774
https://www.presseportal.de/pm/amp/55903/977035
https://www.presseportal.de/pm/amp/55903/977035
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1986/09/19860909_Rede.html


	 A. Einleitung� 29

Von Weizsäcker wagte sich somit an die Beantwortung einiger der grundle-
genden Fragen, die sich die Gesellschaft im Hinblick auf das Gnadenrecht seit 
jeher und bis heute stellt: Was ist mit Gnade und dem Gnadenrecht gemeint? 
Was ist die Aufgabe des Gnadenrechts? Sollte das Gnadenrecht verrechtlicht 
werden, oder ist es das bereits? Sind Begnadigungen mit dem heutigen Recht 
vereinbar? Und insbesondere: Ist das Gnadenrecht unverzichtbar und stellt es 
eine zeitgemäße Ergänzung des deutschen Sanktionenrechts dar? Bis heute 
wurden diese Fragen noch immer keinen befriedigenden und praxisgerechten 
Antworten und Lösungen zugeführt. Das Gnadenrecht, seine rechtliche Aus-
gestaltung und seine praktische Ausübung in der Bundesrepublik Deutschland 
wurde bislang in der Wissenschaft eher stiefmütterlich behandelt. Die empiri-
schen Befunde zur Bedeutung des Gnadenrechts im heutigen Strafjustizsys-
tem sind – mitunter aufgrund des Vertraulichkeitgebots im Gnadenverfahren – 
spärlich und oftmals durch Änderungen von Gnadenordnungen, Gesetzen und 
die Praxis überholt. Entsprechend existiert ein Informationsdefizit der Allge-
meinheit sowie auch Betroffener und Rechtsanwender im Hinblick auf das 
Gnadenrecht. 

Dabei verlieren die aufgezeigten grundlegenden Fragen zum Gnadenrecht 
nie an Aktualität. Beispielsweise werden sie voraussichtlich im Hinblick auf 
die gerade erfolgte gesetzliche Legalisierung5 von Cannabis-Konsum und -Be-
sitz unter bestimmten Voraussetzungen zu beantworten sein. Diese Frage stellt 
sich insbesondere im Hinblick auf Fälle von rechtskräftig nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz verhängte, jedoch noch nicht (vollständig) vollstreckte Stra-
fen nach dem Betäubungsmittelgesetz, die nach dem neuen Cannabisgesetz 
(Konsumcannabisgesetz oder Medizinal-Cannabisgesetz) nicht mehr strafbar 
und auch nicht mit Geldbuße bedroht sind oder die nicht mehr alle ursprüng-
lich zur Anwendung gebrachten Strafvorschriften erfüllen. Zwar hat sich der 
Gesetzgeber für solche Fälle um eine abstrakt-generelle Lösung durch die Am-
nestieregelung der Vorschriften des Art. 13 CanG in Verbindung mit dem neu 
eingefügten Art. 316p EGStGB und Verweis auf Art. 313 EGStGB bemüht. 
Danach kommt für entsprechende Fälle ein Straferlass (Art. 313 Abs. 1 
EGStGB) oder bei tateinheitlicher bzw. tatmehrheitlicher Verurteilung eine Er-
mäßigung der Strafe in einem Neufestsetzungsverfahren (Art. 313 Abs. 3, 4, 5 
EGStGB) in Betracht.6 Allerdings kann auch diese Amnestieregelung der Er-
fahrung und aller Voraussicht nach die Frage, was aufgrund der Legalisierung 
zuvor strafbewehrter Handlungen und dem nunmehr sanktionslosen Umgang 

Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1986/09/19860909_Rede.html (zuletzt 
abgerufen am 06. Mai 2025).

5  Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (Cannabisgesetz – CanG), BGBl. 2024 I Nr. 109 vom 27.03.2024.

6  Wagner, NstZ 2025, 77.
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